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vorlıegenden Dokument leıder nıcht ZU. Zuge. Wenn das Dokument yleichwohl ein1ıg€
wenı1ge Abschnıitte ber die Gestalt und die Sendung der Kırche hat ( — kann
I1  b darın eınen Anknüpfungspunkt für eıne weıtere Entfaltung dessen erkennen, W A 1
lutherisch-katholischen Gespräch hıer eısten ware. ber mehr 1St einstweılen nıcht.
In den We1 noch folgenden Kap veht vorwıiegend geistliche Ermunterungen für
die lutherischen und die katholischen Christen, auf dem eingeschlagenen Weg, der E1-
111 Vertiefung der Einheit 7zwıischen ıhren Kirchen führen, weiterzugehen.

WAll I1la  H das Dokument „Vom Konflikt ZUF Gemeinnschaft“ 1mM (janzen würdigen,
hat I1  b unbedingt 1n Rechnung stellen, A4SSs W ALUS dem Gespräch des Lutherischen
Weltbundes und der römiısch-katholischen Kirche hervorgegangen 1St. Als colches hat

VO den konkreten kırchlichen Realitäten durchaus Abgehobenes und kann CD
ıhnen INCSSCLIL als eın eher harmloser Zwischenruft 1n den lautenden Öökumeniıischen

Dialog empfunden werden. Das hat 1n ULLSCICIL Landen anderem damıt Cun,
A4SSs die lutherischen Kırchen konkret weıitgehend 1L1UI als Kırchen o1bt, dıe siıch 1n das
moderne protestantische Gefüge der mehr der wenıger lutherisch-reformiert unlerten
Kıirchen inteorlert hab LOSER 5. ]

KNOEPFFLER, NIKOLAUS, Der Begınn der menschlichen Person UN bioethische Kon-
Fliktfälle Anfragen das Lehramt (Quaestiones Disputatae; Band 251) Freiburg

Br Herder 20172 275 S’ ISBEBN 4/78-3-451-027251-/

Dıie vorliegende Studie, dıe dıe überarbeıtete Fassung eıner Departement für chrıistka-
tholische Theologıie 1n Bern ALLSCILOLTMTILELILELL Dissertation darstellt, zielt darauf ab, dıe
Grundpositionen der Dezemb 7008 VOo.  - der Glaubenskongregation veröffentlich-
ten Instruktion Dignitas Personae „und damıt thematısch verDundene othizielle Außerun-
I1 des kırchlichen Lehramtes 1n den wichtigsten Passagen WOTTgELFEU wıederzugeben und
systematısch durchdenken“ (7) Der ert. möoöchte 1n dieser als „genuın theolo-
visch“ (14) qualifizierten Abhandlung cht LL1UI „herausarbeıten, ob die lehramtlıiche Posı-
t10N aufgrund der VOo.  - ıhr celhst vemachten Annahmen stımmıge Handlungsempfehlungen
oibt der ob eventuell andere Handlungsempfehlungen konsıstent der doch Zzum1n-
dest möglıch waären“, sondern aruüuber hınaus uch „eher ck1ı7z7zenhaft“ prüfen, „Inwıeweıt
die lehramtliıchen Posiıtionen Öökumen1sc und uch oakular anschlussfähig sind“ (14)

Das umfangreiche Kap 1St. den beiden yrundlegenden Fragen nach dem „Person-
cSe1n der menschlichen Zygote“ und dem „Verständnis des Zeugungsakts“ vgewidmet.
Beide Problemkomplexe werden hıer iınsofern Recht klar voneiınander unterschieden,
als S1e nıcht 1L1UI 1n der Gesamtarchitektur der lehramtliıchen Posıtion e1ne unterschıiedli-
che Rolle spielen, sondern uch hinsıchtlich der Stringenz ıhrer jeweıiligen argumentatı-
VCIl Absıcherung deutliche Dıifferenzen aufweisen. Mıt Blıck auf das ‚grundlegende eth1-
cche Krıiterium’, dem zufolge dem Menschen 4Ab dem ersten Augenblick se1lner Exıstenz
die Rechte der Person iınsbesondere das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heıt zuzuerkennen Sel, versucht zeıgen, A4SS keines der tradıtıonellen Argumente

weder dıe SOPCHANNTEN SKIP-Argumente noch der Rekurs auf die venetische Pro-
orammtheorıe der eınen allgemeinen Tutiorismus veeıgnet ISt, den personalen Status
des pränıdatıven Embryos verbürgen. Bedauerlicherweise fällt der Durchgang durch
die einschlägigen Einzelargumente außerordentlich knapp AU>S, A4SS hıer nıcht 1L1UI

wichtige Dıifferenzierungen e{ waAa des [dentitätsargumentes der der Debatte den
EITLESSCILCLIL 1nnn der ede VOo.  - der ‚aktıven Potentialität‘ des trühen Embryo ALUS dem
Raum der moralphilosephischen und moraltheologischen Diskussion unbeachtet ble1-
ben, sondern uch yrundlegende tradıtıonelle Denkformen Ww1e der normatıve ück-
oriff auf den Naturbegriff gleichsam 1 Vorübergehen abgewickelt werden. Dies 1St 11150

argerlicher, als das verade für die Jehramtliche Tradıtıon zentrale Naturrecht dem ert.
offenbar 1L1UI 1n den zeıtgenössischen Übersteigerungen e1nes Finnıs der (Grisez
b7zw. 1n den konfessionalıistischen Vorurteillen des zeıtgenössischen Protestantismus VC1I-

se1n scheıint, A4SS sıch jede tiefergehende Beschäftigung mıt dieser Materı1e VO:  -

vornhereın erübrigt. Von eıner verstörenden Schlichtheit 1St. uch die Beschäftigung Kıs
mıiıt dem Problem der Mehrlingsbildung. Ohne jeden 1nweıs auf die biologische 1el-
deutigkeıt der Entstehung VOo.  - Zwillingen der die notwendıige Dıifferenzierung ZW1-

627627

Systematische Theologie

vorliegenden Dokument leider nicht zum Zuge. Wenn das Dokument gleichwohl einige 
wenige Abschnitte über die Gestalt und die Sendung der Kirche hat (S. 85–88), so kann 
man darin einen Anknüpfungspunkt für eine weitere Entfaltung dessen erkennen, was im 
lutherisch-katholischen Gespräch hier zu leisten wäre. Aber mehr ist es einstweilen nicht. 
In den zwei noch folgenden Kap. geht es vorwiegend um geistliche Ermunterungen für 
die lutherischen und die katholischen Christen, auf dem eingeschlagenen Weg, der zu ei-
ner Vertiefung der Einheit zwischen ihren Kirchen führen, weiterzugehen. 

Will man das Dokument „Vom Konfl ikt zur Gemeinschaft“ im Ganzen würdigen, so 
hat man unbedingt in Rechnung zu stellen, dass es aus dem Gespräch des Lutherischen 
Weltbundes und der römisch-katholischen Kirche hervorgegangen ist. Als solches hat 
es etwas von den konkreten kirchlichen Realitäten durchaus Abgehobenes und kann es, 
an ihnen gemessen, als ein eher harmloser Zwischenruf in den laufenden ökumenischen 
Dialog empfunden werden. Das hat in unseren Landen unter anderem damit zu tun, 
dass es die lutherischen Kirchen konkret weitgehend nur als Kirchen gibt, die sich in das 
moderne protestantische Gefüge der mehr oder weniger lutherisch-reformiert unierten 
Kirchen integriert haben.  W. Löser S. J.

Knoepffler, Nikolaus, Der Beginn der menschlichen Person und bioethische Kon-
fl iktfälle. Anfragen an das Lehramt (Quaestiones Disputatae; Band 251). Freiburg 
i. Br.: Herder 2012. 225 S., ISBN 978-3-451-02251-7.

Die vorliegende Studie, die die überarbeitete Fassung einer am Departement für christka-
tholische Theologie in Bern angenommenen Dissertation darstellt, zielt darauf ab, die 
Grundpositionen der am 12. Dezember 2008 von der Glaubenskongregation veröffentlich-
ten Instruktion Dignitas Personae „und damit thematisch verbundene offi zielle Äußerun-
gen des kirchlichen Lehramtes in den wichtigsten Passagen wortgetreu wiederzugeben und 
systematisch zu durchdenken“ (7). Der Verf. (= K.) möchte in dieser als „genuin theolo-
gisch“ (14) qualifi zierten Abhandlung nicht nur „herausarbeiten, ob die lehramtliche Posi-
tion aufgrund der von ihr selbst gemachten Annahmen stimmige Handlungsempfehlungen 
gibt oder ob […] eventuell andere Handlungsempfehlungen konsistent oder doch zumin-
dest möglich wären“, sondern darüber hinaus auch „eher skizzenhaft“ prüfen, „inwieweit 
die lehramtlichen Positionen ökumenisch […] und auch säkular anschlussfähig sind“ (14). 

Das umfangreiche erste Kap. ist den beiden grundlegenden Fragen nach dem „Person-
sein der menschlichen Zygote“ und dem „Verständnis des Zeugungsakts“ gewidmet. 
Beide Problemkomplexe werden hier insofern zu Recht klar voneinander unterschieden, 
als sie nicht nur in der Gesamtarchitektur der lehramtlichen Position eine unterschiedli-
che Rolle spielen, sondern auch hinsichtlich der Stringenz ihrer jeweiligen argumentati-
ven Absicherung deutliche Differenzen aufweisen. Mit Blick auf das ‚grundlegende ethi-
sche Kriterium‘, dem zufolge dem Menschen ab dem ersten Augenblick seiner Existenz 
die Rechte der Person – insbesondere das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit – zuzuerkennen sei, versucht K. zu zeigen, dass keines der traditionellen Argumente 
– weder die sogenannten SKIP-Argumente noch der Rekurs auf die genetische Pro-
grammtheorie oder einen allgemeinen Tutiorismus – geeignet ist, den personalen Status 
des pränidativen Embryos zu verbürgen. Bedauerlicherweise fällt der Durchgang durch 
die einschlägigen Einzelargumente außerordentlich knapp aus, so dass hier nicht nur 
wichtige Differenzierungen etwa des Identitätsargumentes oder der Debatte um den an-
gemessenen Sinn der Rede von der ‚aktiven Potentialität‘ des frühen Embryo aus dem 
Raum der moralphilosophischen und moraltheologischen Diskussion unbeachtet blei-
ben, sondern auch grundlegende traditionelle Denkformen wie z. B. der normative Rück-
griff auf den Naturbegriff gleichsam im Vorübergehen abgewickelt werden. Dies ist umso 
ärgerlicher, als das gerade für die lehramtliche Tradition so zentrale Naturrecht dem Verf. 
offenbar nur in den zeitgenössischen Übersteigerungen eines J. Finnis oder G. Grisez 
bzw. in den konfessionalistischen Vorurteilen des zeitgenössischen Protestantismus ver-
traut zu sein scheint, so dass sich jede tiefergehende Beschäftigung mit dieser Materie von 
vornherein erübrigt. Von einer verstörenden Schlichtheit ist auch die Beschäftigung K.s 
mit dem Problem der Mehrlingsbildung. Ohne jeden Hinweis auf die biologische Viel-
deutigkeit der Entstehung von Zwillingen oder die notwendige Differenzierung zwi-
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schen verschiedenen Teilungsformen unterstellt der ert. dem Lehramt elıne Inkonsistenz
selner Auffassung VOo.  - der Personalıtät des ftrühen Embryos und selner Lehre VOo.  - der
Indıyvidualbeseelung, die besten adurch beseitigt werden sollte, A4SSs 111a  H „dem
ftrühen Embryo VOozxI Abschluss der Individulerung (Ende der Möglıiıchkeıt eıner wıl-
lıngsbildung) nıcht eın Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ]’ sondern
1L1UI eınen für e1ne Güterabwägung offenen Lebensschutz“ 122) zuerkennt.

Das 7zweıte Kap behandelt verschiedenartige LICUC Probleme der Fortpflanzungsme-
dizın, die VOo.  - der [VF-Behandlung, der Kryokonservierung VOo.  - Embryonen ber die
Embryonenselektion und die PID bıs hın LIECEUCICIL Möglichkeiten der Interzeption
und der Kontragestion reichen. Neben e1ıner uch nach Auffassung vieler Moraltheolo-
I1 durchaus berechtigten Krıitik lehramtlıchen Verbot der homologen Insemnnatıon
vgl 125) inden siıch uch hıer einıge überraschende Einschätzungen des Autors: SO
deutet e{ waAa die Erlaubnıis der deutschen Bischöfe, 1 Falle der strikten Vitalındikation
dem rettbaren Leben den Vorzug VOozxI dem unrettbaren Leben veben, „als e1ne Über-
bietung naturrechtlichen Denkens und der Kategorien VOo.  - 1n siıch schlechten Handlun-
I1 durch die altkırchliche Pastoral der Oikonomia, Iso elıne auf Barmherzigkeit A
yründete Morallehre“, dıe „als 1 wahrsten Sınne christliche Ethıik interpretiert werden“
136) könne. Den durchaus diskutablen Fall der Nıchtimplantation nıchtlebensfähiger
Embryonen moöchte als „Passıve Sterbehilfe“ verstehen, der „dem antızıpatıv 1-
stellten, mutma{filichen Wıillen des Kındes Folge leistet, der darın besteht, A4SSs cSe1n Le1-
den nıcht 1n die Lange RCZOHCI wıird“ (1 42) Unabhängig Vo der schlussendlichen hand-
lungstheoretischen Interpretation csolcher Implantationsverzichte ware allerdings
zunächst einmal überprüfen, ob der frühe Embryo reın biologisch ub erhaupt dem
Je nach Art der genetischen Beeinträchtigung hıer unterstellten ‚Leiden‘ fählg ware. Dies
testzustellen erscheıint 11150 wichtiger, als der ert. nıcht 1LL1UI der eiıgenartıgen Gileich-
SCETZUNG der Nıchtimplantatiıon VOo.  - durch „schwere [möglicherweise uch siıch spat
nıfestierende?)] Krankheit“ belasteten Embryonen mıiıt dem Verzicht einschlägıg ILG
tisch belasteter Paare auf eıyene Kınder kommt vgl 149), sondern sıch VO der
Einführung der PID erstaunlicherweise „auch elıne Umkehrbewegung 1 Blick aut dıe
Praxıs der genetischen Pränataldıagnostik und mıt ıhr verbundener Abtreibungen“ (1 55)
erhofftt. Angesichts der multifaktorjell bedingten tatsächlichen ylobalen Ausweıtung VOo.  -

PN  — und PID wusste I1  b SA  11  „ worauf sıch diese Hoffnung stutzen könnte.
Im drıtten Kap cstehen LICUC Therapıen 1 Mıttelpunkt, die elıne Manıpulation des

menschlichen Embryos der des menschlichen Erbgutes mıiıt sıch bringen. uch hıer
wırd eın weıter thematıischer Bogen ‚y der unterschiedliche Phänomene W1e
das venetische Enhancement, den Eınsatz VOo.  - Klonierungstechniken Zur Grundlagen-
forschung und ZUF Reproduktion, die Stammzellforschung der die Produktion VOo.  -

Hybriden umftasst. Mıt Blick auf dıe besonders umstrittene Forschung mıiıt humanen
embryonalen Stammzellen wıederholt noch eınmal cse1ne Überzeugung, der zufolge
der „Embryo mehr als beliebiges menschliches Zellmaterıal“ 1ST, A4SSs „aber elıne For-
schung mıiıt diesen durch Zerstörung Vo EmbryonenSStammzellen 1mM
Einzeltall verechtfertigt werden“ 177) kann, zumal dıe deutsche Stichtagsregelung
als „sehr velungene[r] Kompromuiss“ 183) beurtellen Se1.

Das abschliefßende allz kurze viıerte Kap., das der „Ehrfurcht VOozxI der Wuürde der Per-
SOn vewidmet 1St, verdient iınsofern die besondere Aufmerksamkeıit des Lesers, als der
Autor hıer noch eiınmal ausdrücklich cse1ne Ergebnisse zusammenftasst und die strateg1-
schen Eckdaten se1nes Projekts thematısıert: SO habe der „Rückegritf auf die katholische
Tradıtıon und hıer iınsbesondere den Kirchenlehrer Thomas VOo.  - Aquın“ mıt seıner mMi1tt-
erweıle obsoleten arıstotelisch inspırıerten Sukzessivbeseelungstheor1e „deutlich A
macht, ASS katholischerseits nıcht notwendıg 1St, ftrühe Embryonen als SC geist-]be-
ceelt und damıt als menscCchAlıc  e Personen verstehen“ 197) Da die „Folgerungen des
Lehramtes für den Einzelfall nıcht zwingend“ se1en, Se1 für eınen „katholischen
Wissenschaftler legıtım 1n konkreten Einzelbeurteilungen möglıcherweise andere
Lösungsangebote vorzulegen“ 198) Das 1St sicherlich der Fall. och wırd die eigentliche
Stoßrichtung des Vert.s erst 1n der folgenden rhetorischen Frage deutlich: „LSt vielleicht

AUS Ehrfurcht VOozxI der menschlichen Wuürde veboten, eın Lösungsangebot VO1-

zuschlagen, das AMAFT die erundsätzlıchen theologıschen Voraussetzungen der Instruktion
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schen verschiedenen Teilungsformen unterstellt der Verf. dem Lehramt eine Inkonsistenz 
seiner Auffassung von der Personalität des frühen Embryos und seiner Lehre von der 
Individualbeseelung, die s. E. am besten dadurch beseitigt werden sollte, dass man „dem 
frühen Embryo vor Abschluss der Individuierung (Ende der Möglichkeit einer Zwil-
lingsbildung) nicht ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit […], sondern 
nur einen für eine Güterabwägung offenen Lebensschutz“ (122) zuerkennt. 

Das zweite Kap. behandelt verschiedenartige neue Probleme der Fortpfl anzungsme-
dizin, die von der IVF-Behandlung, der Kryokonservierung von Embryonen über die 
Embryonenselektion und die PID bis hin zu neueren Möglichkeiten der Interzeption 
und der Kontragestion reichen. Neben einer auch nach Auffassung vieler Moraltheolo-
gen durchaus berechtigten Kritik am lehramtlichen Verbot der homologen Insemination 
(vgl. 125) fi nden sich auch hier einige überraschende Einschätzungen des Autors: So 
deutet er etwa die Erlaubnis der deutschen Bischöfe, im Falle der strikten Vitalindikation 
dem rettbaren Leben den Vorzug vor dem unrettbaren Leben zu geben, „als eine Über-
bietung naturrechtlichen Denkens und der Kategorien von in sich schlechten Handlun-
gen durch die altkirchliche Pastoral der Oikonomia, also eine auf Barmherzigkeit ge-
gründete Morallehre“, die „als im wahrsten Sinne christliche Ethik interpretiert werden“ 
(136) könne. Den durchaus diskutablen Fall der Nichtimplantation nichtlebensfähiger 
Embryonen möchte K. als „passive Sterbehilfe“ verstehen, der „dem antizipativ unter-
stellten, mutmaßlichen Willen des Kindes Folge leistet, der darin besteht, dass sein Lei-
den nicht in die Länge gezogen wird“ (142). Unabhängig von der schlussendlichen hand-
lungstheoretischen Interpretation solcher Implantationsverzichte wäre allerdings 
zunächst einmal zu überprüfen, ob der frühe Embryo rein biologisch überhaupt zu dem 
je nach Art der genetischen Beeinträchtigung hier unterstellten ‚Leiden‘ fähig wäre. Dies 
festzustellen erscheint umso wichtiger, als der Verf. nicht nur zu der eigenartigen Gleich-
setzung der Nichtimplantation von durch „schwere [möglicherweise auch sich spät ma-
nifestierende?] Krankheit“ belasteten Embryonen mit dem Verzicht einschlägig gene-
tisch belasteter Paare auf eigene Kinder kommt (vgl. 149), sondern sich von der 
Einführung der PID erstaunlicherweise „auch eine Umkehrbewegung im Blick auf die 
Praxis der genetischen Pränataldiagnostik und mit ihr verbundener Abtreibungen“ (155) 
erhofft. Angesichts der multifaktoriell bedingten tatsächlichen globalen Ausweitung von 
PND und PID wüsste man gerne, worauf sich diese Hoffnung stützen könnte.

Im dritten Kap. stehen neue Therapien im Mittelpunkt, die eine Manipulation des 
menschlichen Embryos oder des menschlichen Erbgutes mit sich bringen. Auch hier 
wird ein weiter thematischer Bogen gespannt, der so unterschiedliche Phänomene wie 
das genetische Enhancement, den Einsatz von Klonierungstechniken zur Grundlagen-
forschung und zur Reproduktion, die Stammzellforschung oder die Produktion von 
Hybriden umfasst. Mit Blick auf die besonders umstrittene Forschung mit humanen 
embryonalen Stammzellen wiederholt K. noch einmal seine Überzeugung, der zufolge 
der „Embryo mehr als beliebiges menschliches Zellmaterial“ ist, dass „aber eine For-
schung mit diesen durch Zerstörung von Embryonen gewonnen Stammzellen […] im 
Einzelfall gerechtfertigt werden“ (177) kann, zumal die deutsche Stichtagsregelung s. E. 
als „sehr gelungene[r] Kompromiss“ (183) zu beurteilen sei.

Das abschließende ganz kurze vierte Kap., das der „Ehrfurcht vor der Würde der Per-
son“ gewidmet ist, verdient insofern die besondere Aufmerksamkeit des Lesers, als der 
Autor hier noch einmal ausdrücklich seine Ergebnisse zusammenfasst und die strategi-
schen Eckdaten seines Projekts thematisiert: So habe der „Rückgriff auf die katholische 
Tradition und hier insbesondere den Kirchenlehrer Thomas von Aquin“ mit seiner mitt-
lerweile obsoleten aristotelisch inspirierten Sukzessivbeseelungstheorie „deutlich ge-
macht, dass es katholischerseits nicht notwendig ist, frühe Embryonen als [sc. geist-]be-
seelt und damit als menschliche Personen zu verstehen“ (197). Da die „Folgerungen des 
Lehramtes […] für den Einzelfall nicht zwingend“ seien, sei es für einen „katholischen 
Wissenschaftler legitim […], in konkreten Einzelbeurteilungen möglicherweise andere 
Lösungsangebote vorzulegen“ (198). Das ist sicherlich der Fall. Doch wird die eigentliche 
Stoßrichtung des Verf.s erst in der folgenden rhetorischen Frage deutlich: „Ist es vielleicht 
sogar aus Ehrfurcht vor der menschlichen Würde […] geboten, ein Lösungsangebot vor-
zuschlagen, das zwar die grundsätzlichen theologischen Voraussetzungen der Instruktion 
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aufnımmt, ber dennoch 1n andere Antworten als ebentalls vul christlich und
damıt uch vul katholisch ausweist?“ 196) Das Problem besteht jedoch verade darın,
A4SS die yrundlegende Überzeugung des Lehramts VOo.  - der unbedingten Achtung VOozxI

dem Leben e1nes Menschen 1n allen Phasen selner Entwicklung verade nıcht (mehr) teilt,
A4SS hıer eben kein bloßer 1ssens ber eınen einzelnen Anwendungsfall e1nes sıch

unstrıittigen Moralprinzıps vorlıegt, sondern e1ne 1e] erundlegendere Meınungsverschie-
denheit ber den Sınngehalt und die Extension tundamentaler moralphilosophischer (Ir1-
entierungsbegriffe. Der Autor moöchte beıides: Er möchte ‚Zut katholisch‘ se1n und
gleichzeıitig allen recht machen. Daher klingt sicher verlockend, WCCI1I1 schlussendlich
als „Weg, 1n dem unterschiedliche Standpunkte 7zwıischen Chrısten konvergieren“
ausgerechnet die schillernde Kategorıi1e der „Barmherzigkeit als Kern eıner christlichen
Praxıs und Ma{f(istab aller christlichen Moralvorschriften“ 204) beschwört. och fragt
I1  b sıch nıcht 1L1UI als Theologe W A Barmherzigkeit diesen Bedingungen ber-
haupt noch bedeutet und Ww1e S1Ee sıch nach Einschätzung des Vert.s den oft harten, lo-
visch prioritären Forderungen der Gerechtigkeıit verhält, die S1e eben 1L1UI den Preıs
unterbieten könnte, A4SS S1Ee celbst 1n e1ne Pseudobarmherzigkeıt abgleitet, hinter der
letztlich dıe partıkularen Interessen des Einzelnen der vul oOrganısıierter (sruppen cstehen.

SO drängt sıch letztlich 1 Hınblick auf die vorliegende Arbeıit eın zwiespältiger FEın-
druck auf. Einerseıts 1St begrüßen, A4SS sıch der Mühe unterzieht, die lehramtlıiche
Argumentatıon 1n der einschlägigen Instruktion eıner krıitischen detaiullierten Einzelana-
lyse unterziehen, die uch VOozxI der OÖffenlegung tatsächlicher Schwachstellen nıcht
rückschreckt. Andererseıts 1St die Durchführung dieser Analyse ber weıte Strecken e1N-
seıt1g und 1n ıhrer Argumentatıon wen1g überzeugend. Dıie vieltältigen erweıse auf
eiıgene rühere Arbeiten SOWI1e die einschlägigen 1n ıhren biologischen Aspekten AMAT

präzısen, ber 1n ıhren philosophiıischen (insbesondere ontologischen) Schlussfolgerungen
höchst problematischen Analysen VO:  - Seidel vgl Schon Mensch der noch nıcht?,
Stuttgart machen deutlich, A4SS dem ert. nıcht darum 1St, die ehramt-
lıche Argumentatıon 1n ıhren Stiärken und Schwächen taır rekonstruleren, sondern die
eiıgene konträre Sıchtweise als e1ne AMAFT bıslang margınale, ber ımmerhın doch uch
möglıche ‚katholische Option‘ 1NSs Spiel bringen, die These VOo. allgemeinen
Pluralismus ınnerhall der Religionsgemeinschaften cstärken. Neben dieser durchgängıg
klar erkennbaren forschungs- und vesellschaftspolıitischen Strategıe scheıint die Arbeıt
phasenweise ber offenbar uch Dallz persönlichen Interessen Kıs entspringen. Anders
1St kaurn verstehen, A4SS sıch ınnerhall eıner medizıinethischen Abhandlung ber die
Statusproblematik des menschlichen Embryos seıtenlange Exkurse ZU. Zolibat vgl 1O/—
110) und ZU. kırchlichen Umgang mıt wıiederverheirateten Geschiedenen fınden, dıe 1
(jesamt der Studie w1e eın Fremdkörper wırken und diesen Bedingungen 1n ıhrer
Argumentatıon tast zwangsläufig oberflächlich und tendenz10s austallen mussen. SO 1St
die vorliegende Dissertation letztlich eın cehr persönliches Buch veworden, das e1ne 1el-
zah] hinlänglich bekannter Einzelüberlegungen noch eiınmal rekapıtuliert, VOo.  - dem ber
kaurn konstruktive Impulse ZUF Überwindung der mıiıttlerweıle verade auf diesem Gebiet

verlautenden Argumentationsfronten ausgehen dürtten. - ] BORMANN

BORMANN, FRANZ-|OSEF BORASIO, (JIAN DDOMENICO Haa.), Sterben. Diımensionen
e1nes anthropologıischen Grundphänomens. Berlın: de (sruyter 20172 66 / S’ ISBEN
4/8-3-11-0257/353-5

Das 1 de Gruyter-Verlag 20172 veroöffentlichte Buch „Sterben“ enthält Vortrage e1nes
iınterdiszıplinären 5Symposiums, das VO bıs Maı 011 der UnLmversität Tuüubın-
IL stattgefunden hat und das ZU. 1e] hatte, yrundlegende Dımensionen des Sterbens
und des Todes ALUS wıissenschaftlicher Sıcht näher betrachten. Das Buch besteht ALUS

1er Teılen, 1n denen Beiträge ZU Thema Sterb und Tod ALUS der Sıcht verschiedener
Wissenschaften zusammengefasst wurden. Dieses Vorgehen, dem I1  b sıch mıiıt Bliıck
aut dieses Thema bezüglıch der hıer realisıerten Diımensıion und Qualität 1mM deutschen
Bereich vermutlich zZzu ersten Ma entschieden hat, hat den Vorteıl, A4SSs W eınen tieten
Einblick 1n dıe Betrachtungsweıise des Sterbens durch verschiedene wıissenschaftliche
Dıiszıplinen ermöglıcht. Der Leser erhält dıe Gelegenheıt, siıch eın Bıld arüber
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aufnimmt, aber dennoch in concreto andere Antworten als ebenfalls gut christlich und 
damit auch gut katholisch ausweist?“ (196). Das Problem besteht jedoch gerade darin, 
dass K. die grundlegende Überzeugung des Lehramts von der unbedingten Achtung vor 
dem Leben eines Menschen in allen Phasen seiner Entwicklung gerade nicht (mehr) teilt, 
so dass hier eben kein bloßer Dissens über einen einzelnen Anwendungsfall eines an sich 
unstrittigen Moralprinzips vorliegt, sondern eine viel grundlegendere Meinungsverschie-
denheit über den Sinngehalt und die Extension fundamentaler moralphilosophischer Ori-
entierungsbegriffe. Der Autor möchte beides: Er möchte ‚gut katholisch‘ sein und es 
gleichzeitig allen recht machen. Daher klingt es sicher verlockend, wenn er schlussendlich 
als „Weg, […] in dem unterschiedliche Standpunkte zwischen Christen konvergieren“ 
ausgerechnet die schillernde Kategorie der „Barmherzigkeit als Kern einer christlichen 
Praxis und Maßstab aller christlichen Moralvorschriften“ (204) beschwört. Doch fragt 
man sich – nicht nur als Theologe –, was Barmherzigkeit unter diesen Bedingungen über-
haupt noch bedeutet und wie sie sich nach Einschätzung des Verf.s zu den oft harten, lo-
gisch prioritären Forderungen der Gerechtigkeit verhält, die sie eben nur um den Preis 
unterbieten könnte, dass sie selbst in eine Pseudobarmherzigkeit abgleitet, hinter der 
letztlich die partikularen Interessen des Einzelnen oder gut organisierter Gruppen stehen.

So drängt sich letztlich im Hinblick auf die vorliegende Arbeit ein zwiespältiger Ein-
druck auf. Einerseits ist es zu begrüßen, dass sich K. der Mühe unterzieht, die lehramtliche 
Argumentation in der einschlägigen Instruktion einer kritischen detaillierten Einzelana-
lyse zu unterziehen, die auch vor der Offenlegung tatsächlicher Schwachstellen nicht zu-
rückschreckt. Andererseits ist die Durchführung dieser Analyse über weite Strecken ein-
seitig und in ihrer Argumentation wenig überzeugend. Die vielfältigen Verweise auf 
eigene frühere Arbeiten sowie die einschlägigen – in ihren biologischen Aspekten zwar 
präzisen, aber in ihren philosophischen (insbesondere ontologischen) Schlussfolgerungen 
höchst problematischen – Analysen von J. Seidel (vgl. Schon Mensch oder noch nicht?, 
Stuttgart 2010) machen deutlich, dass es dem Verf. nicht darum gegangen ist, die lehramt-
liche Argumentation in ihren Stärken und Schwächen fair zu rekonstruieren, sondern die 
eigene konträre Sichtweise als eine zwar bislang marginale, aber immerhin doch auch 
mögliche ‚katholische Option‘ ins Spiel zu bringen, um so die These vom allgemeinen 
Pluralismus innerhalb der Religionsgemeinschaften zu stärken. Neben dieser durchgängig 
klar erkennbaren forschungs- und gesellschaftspolitischen Strategie scheint die Arbeit 
phasenweise aber offenbar auch ganz persönlichen Interessen K.s zu entspringen. Anders 
ist es kaum zu verstehen, dass sich innerhalb einer medizinethischen Abhandlung über die 
Statusproblematik des menschlichen Embryos seitenlange Exkurse zum Zölibat (vgl. 107–
110) und zum kirchlichen Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen fi nden, die im 
Gesamt der Studie wie ein Fremdkörper wirken und unter diesen Bedingungen in ihrer 
Argumentation fast zwangsläufi g oberfl ächlich und tendenziös ausfallen müssen. So ist 
die vorliegende Dissertation letztlich ein sehr persönliches Buch geworden, das eine Viel-
zahl hinlänglich bekannter Einzelüberlegungen noch einmal rekapituliert, von dem aber 
kaum konstruktive Impulse zur Überwindung der mittlerweile gerade auf diesem Gebiet 
starr verlaufenden Argumentationsfronten ausgehen dürften.  F.-J. Bormann

Bormann, Franz-Josef / Borasio, Gian Domenico (Hgg.), Sterben. Dimensionen 
eines anthropologischen Grundphänomens. Berlin: de Gruyter 2012. 667 S., ISBN 
978-3-11-025733-5.

Das im de Gruyter-Verlag 2012 veröffentlichte Buch „Sterben“ enthält Vorträge eines 
interdisziplinären Symposiums, das vom 12. bis 14. Mai 2011 an der Universität Tübin-
gen stattgefunden hat und das zum Ziel hatte, grundlegende Dimensionen des Sterbens 
und des Todes aus wissenschaftlicher Sicht näher zu betrachten. Das Buch besteht aus 
vier Teilen, in denen Beiträge zum Thema Sterben und Tod aus der Sicht verschiedener 
Wissenschaften zusammengefasst wurden. Dieses Vorgehen, zu dem man sich mit Blick 
auf dieses Thema bezüglich der hier realisierten Dimension und Qualität im deutschen 
Bereich vermutlich zum ersten Mal entschieden hat, hat den Vorteil, dass es einen tiefen 
Einblick in die Betrachtungsweise des Sterbens durch verschiedene wissenschaftliche 
Disziplinen ermöglicht. Der Leser erhält die Gelegenheit, sich ein Bild darüber zu ma-


